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 Veröffentlicht am 20.04.1989

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 418;

Rechtssatz

IZm der Scha:ung von Arbeiterwohnstätten sind beim Verkauf an mehrere Miteigentümer zwecks Begründung des

Wohnungseigentums alle Käufer einheitlich zu beurteilen. Die Käufer sind nur dann als Bauherrn anzusehen, wenn sie

auf die bauliche Gestaltung des Hauses uzw auf die Gestaltung der Gesamtkonstruktion Einfluß nehmen können.
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